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2. Die Räte der Bezirke und Kreise haben in Zusam
menarbeit mit der FDJ 10 000 junge landwirtschaft
liche Facharbeiter, insbesondere aus VEG, bis 1963 
für die LPG zu gewinnen.
Der Minister für Land- und Forstwirtschaft hat in 
Zusammenarbeit mit dem Vorsitzenden der Staat
lichen Plankommission und dem Staatssekretär für 
die Anleitung der örtlichen Räte die Aufschlüsse
lung nach Ziffern 1 und 2 auf die einzelnen Bezirke 
bis zum 30. April 1959 vorzunehmen.

3. Der Minister für Land- und Forstwirtschaft wird 
beauftragt, für die Kader, die entsprechend der 
Ziff. 1 Buchstaben b und c für mindestens 2 Jahre 
in wirtschaftsschwache LPG gehen, die bisherigen 
einmaligen finanziellen Zuwendungen um 400,— DM 
zu erhöhen.
Übernehmen Industriearbeiter und die unter Ziff. 1 
Buchst, b erwähnten Kader leitende Funktionen in 
wirtschaftsschwachen LPG, erhalten sie für die 
Dauer von 2 Jahren einen Ausgleich bis zur Höhe 
ihres bisherigen Einkommens.
Zur Herstellung der Wirtschaftlichkeit der wirt
schaftsschwachen LPG müssen die Produktions
grundlagen weiter verbessert und eine bedeutende 
Steigerung der pflanzlichen und tierischen Brutto- 
und Marktproduktion erreicht werden.

4. a) Die Räte der Bezirke haben gemeinsam mit den
LPG-Beiräten die Erfüllung der Maßnahme
pläne zur schnellen Erreichung der vollen Wirt
schaftlichkeit der noch wirtschaftsschwachen 
LPG an Hand der Produktionsergebnisse zu 
kontrollieren.
Über die Erfüllung der Pläne soll vierteljährlich 
durch die Räte der Bezirke den Bezirkstagen 
berichtet werden. Den Bezirkstagen wird 
empfohlen, über die Erfüllung dieser Pläne auf 
der Grundlage der Berichte der Räte zu beraten.

b) Die Räte der Kreise und Gemeinden werden 
verpflichtet, die Planerfüllung der LPG zu kon
trollieren. Bei der Feststellung von Planabwei
chungen sind die Ursachen sofort in Mitglieder
versammlungen bzw. Vorstandssitzungen der 
LPG zu beraten und gemeinsam Maßnahmen 
zur Aufholung der entstandenen Rückstände 
festzulegen.
Die Räte der Kreise haben vierteljährlich vor 
dem Kreistag über entstehende Produktionsaus
fälle, Kostenüberschreitung sowie Überschrei
tungen der geplanten Arbeitseinheiten und über 
die von ihnen eingeleiteten Maßnahmen Rechen
schaft ab2ulegen. <
Die Gewährung zusätzlicher Wirtschaftsbeihilfe 
zur Deckung eingetretener Produktionsausfälle, 
Kostenüberschreitungen und Überschreitungen 
der geplanten Arbeitseinheiten kann nur erfol
gen, wenn der Kreistag auf Grundlage der 
Rechenschaftslegung durch den Rat des Kreises 
festgestellt hat, daß kein Verschulden der LPG 
vorliegt und keine anderen Möglichkeiten zur 
Deckung bestehen.
Die Räte der Kreise haben die zusätzlichen Mit
tel aus ihrem Haushalt zu decken. In Ausnahme
fällen können auf Beschluß des Kreistages zu
sätzliche Mittel beim Rat des Bezirkes bean
tragt werden. Für die Produktionsausfälle, Ko
stenüberschreitungen und Überschreitungen der

geplanten Arbeitseinheiten, die durch eigenes 
Verschulden der LPG entstanden sind, gewährt 
die Deutsche Bauernbank (DBB) auf der Grund
lage des Beschlusses des Kreistages einen Liqui
ditätskredit zur Finanzierung der entstandenen 
Ausfälle.
Die LPG haben in solchen Fällen zusammen mit 
dem Betriebsplan für das folgende Jahr der DBB 
einen Plan der Tilgung dieses Liquiditätskredites 
im nächsten oder in den folgenden Jahren einzu
reichen.
Der Abschnitt II Ziff. 3 Buchstaben d/ff des Be
schlusses vom 12. Juni 1958 zur Förderung der 
weiteren sozialistischen Umgestaltung der Land
wirtschaft (GBl. I S. 529) ist durch die vorstehen
den Bestimmungen ersetzt.

5. Die Räte der Bezirke und Kreise haben in Zusam
menarbeit mit den LPG-Beiräten zu kontrollieren, 
daß die Produktionshilfe für noch wirtschafts
schwache LPG unter Berücksichtigung des Zustan
des und der Qualität des Bodens, des Standes der 
genossenschaftlichen Viehwirtschaft, des Arbeits
kräftebesatzes und des Wertes der Arbeitseinheiten 
gewährt wird. Bei der Gewährung der Produktions
hilfe sind die Festlegungen der Perspektivpläne der 
LPG zu berücksichtigen. Die Räte der Kreise haben 
streng darauf zu achten, daß die Mittel der Produk
tionshilfe nicht zersplittert werden.
Die Räte der Kreise werden ermächtigt, zusätzlich 
zu dem im Volkswirtschaftsplan festgelegten Ver
wendungszweck Mittel der Produktionshilfe ab so
fort auch für den Tierzukauf, für Meliorationsarbei
ten, Einrichtungen der Innenmechanisierung, Ge
sundkalkung der Böden, Rekultivierung im Obst
bau und für bodenverbessernde Maßnahmen auf 
leichten Böden zu verausgaben.

6. Der Minister für Land- und Forstwirtschaft und 
der Staatssekretär für Erfassung und Aufkauf land
wirtschaftlicher Erzeugnisse werden beauftragt, ein 
Programm für die Herstellung und die Steigerung 
der Wirtschaftlichkeit der LPG auf leichten Böden 
und der LPG in den Gebirgs- und Vorgebirgs
lagen bis zum 30. Mai 1959 auszuarbeiten und der 
Staatlichen Plankommission zur Beschlußfassung 
vorzulegen.

7. Der Minister für Land- und Forstwirtschaft wird 
beauftragt, die im Beschluß vom 12. Juni 1958 fest
gelegten Grundsätze für die Gewährung von 
Staatszuschüssen für die Übernahme von ÖLB und 
freien Flächen und Wirtschaftsbeihilfen sinngemäß 
auch für die gärtnerischen Produktionsgenossen
schaften (GPG) anzuwenden.
Für die Gewährung von Wirtschaftsbeihilfen an 
GPG werden folgende Kennziffern festgelegt:

Wert der Arbeitseinheiten 9,— DM und Durch
schnittsverbrauch an Arbeitseinheiten je Mit
glied von höchstens 400 Arbeitseinheiten.
Für die Mitglieder der Gartenbaubrigaden der 
LPG gilt die Regelung wie sie für die LPG fest
gelegt ist.

Weitere Maßnahmen zur Festigung und Entwicklung 
der LPG:

8. a) Der im Beschluß vom 21. Februar 1957 über
Maßnahmen zur weiteren Entwicklung und 
Festigung der LPG festgelegte teilweise Erlaß


